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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: G-10-344/19

Aktenzeichen:

Amt: Soziales und Verwaltung zu behandeln in:

Datum: 08.01.2019 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff: Außenanlage Bürgerhaus Golzow - Ermächtigung Auftragsvergabe 

Kurzinfo zum Beschluss   

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Gesamtkosten: 11.000,00 Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

11.000,00 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung: 11.000,00 

Veranschlagung: Ja mit 15.000,00 

Produktkonto: 21100/521100 FinanzH: ErgebnisH: 2018

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

GV 1 22.01.2019

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: G-10-344/19

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Golzow ermächtigt den Amtsdirektor mit der Einholung von
Angeboten zur Errichtung einer Zaunanlage in der Variante 2 und der Vergabe der
Bauleistung.
   

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Das Bürgerhaus soll eingefriedet werden. Die im Bestand vorhandene Zufahrt wird weiterhin
genutzt.
Eine neue Zuwegung zum Gebäude ist geplant.
Für die Errichtung der Zaunanlage soll eine Fachfirma gebunden werden.
  
Variante 1- rot gekennzeichnet
70 m Zaun , 1 Tor , 1 Tür
ca. brutto 11.000,- 

Variante 2- grün gekennzeichnet
45 m Zaun, 1 Tor, 1 Tür
ca. brutto 8.500,-

Die Materialkosten für die Pflasterflächen belaufen sich auf ca.3.500,- . Die Bauleistung
erbringen die Gemeindearbeiter.

Im Haushalt 2018 wurden unter dem Produktkonto 21100.521100 für die Einfriedung
15.000,00   abgebildet. Die Mittel werden nach 2019 übertragen.

Hinweis der Verwaltung

Der bauliche Rettungsweg führt über den nördlich gelegenen Gebäudeausgang.
Im Brandfall wäre dieser Rettungsweg - gemäß Variante 1-  durch die Einfriedung nur
eingeschränkt nutzbar.

Die Einfriedung ist aus versicherungstechnischen und auch wirtschaftlichen Gründen nicht
erforderlich.
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